Anlage 14
(zu § 34 Absatz 4)

Formblatt fiir eine Unterstiitzungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag)

Eine Unterschrift ist nur gliltig, wenn sie der Unterzeichner persdnlich und handschriftlich geleistet hat. Zu Kreis-
wahlvorschldgen von Parteien dirfen Unterschriften erst gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestelit
ist; vorher geleistete Unterschriften sind ungtiltig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift nur einen
Kreiswahlvorschlag unterstiitzen. Wer mehrere Kreiswahlvorschlage unterzeichnet, macht sich nach § 108d in
Verbindung mit § 107a des Strafgesetzbuches strafbar.

Ausgegeben
Hannover ,den 10.10.2024

Der Kreiswahl!eit%
Unterstiitzungsunterschrift [Un

(vollstandig in Maschinen- oder Druckschrift ausfiillen)

Ich unterstiitze hiermit durch meine Unterschrift

A den Kreiswahlvorschlag der Piratenpartei Deutschland - PIRATEN . .~ .
Gidai ' (Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung)
den Ko WahlVorSEET BN v i s s i s i s s s s TRy P T T e
B
' (Kennwort des anderen Kreiswahlvorschlages)
bei der Wahl zum .....21:..... Deutschen Bundestag,

{Familienname, Vornamen, Wohnort — Hauptwohnung —)1)

als Bewerber im Wahlkreis 47.=.Hannover-Land Il |

benannt ist.

(Postleitzahl, Wohnort — Hauptwohnung —)2)

Ich bin damit einverstanden, dass fiir mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird.®

(Datum) (Persbnliche und handschriftliche Unterschrift)

Zusatz fiir A

Ich unterstiitze hiermit durch meine Unterschrift )
fir den Fall der Nichtanerkennung der oben unter A genannten Vereinigung als Partei den obigen Kreis-

(Datum) (Persodnliche und handschriftliche Unterschrift)

{Nicht vom Unterzeichner auszufiillen)
Bescheinigung des Wahlrechts®

Der/Die vorstehende Unterzeichner(in) ist Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-
zes. Er/Sie erfiillt die sonstigen Voraussetzungen des § 12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach § 13 des
Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im oben bezeichneten Wahlkreis wahlberechtigt. -

............................................. L BN e

(1= 13 F11=T o =

1) Wird bei der Anforderung des amtlichen Formblatts der Nachweis erbracht, dass fiir den Bewerber im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemaR § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seines Wohnortes (Hauptwohnung)
der Ort seiner Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genugt nicht.

2) Bei auRerhalb der Bundesrepublik Deutschland lebenden Wahlberechtigten ist der Nachweis fiir die Wahlberechtigung durch die
Angaben gemaR Anlage 2 (und Abgabe einer Versicherung) oder gemaR Anlage 2a (und Abgabe einer Versicherung an Eides
statt) zu erbringen. ‘

3) Wenn der Unterzeichner die Bescheinigung seines Wahlrechts selbst einholen will, streichen.

4) Die Gemeindebehdrde darf das Wahlrecht nur einmal fir einen Kreiswahlvorschlag und eine Landesliste bescheinigen; dabei darf
sie nicht festhalten, fiir welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist. Die Wahlberechtigung des Unterzeichners
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.

Datenschutzhinweise auf der Riickseite



Anlage 14
(zu § 34 Absatz 4)

Riickseite
des Formblatts fir eine Unlerstitzungsunterschrift (Kreiswahivorschlag)

Informationen zum Datenschutz

Die mit Ihrer Unterstitzungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten sind notwendig, um die
Mindestzahl von Unterstiitzungsunterschriften fur Wahlvorschlage nach § 20 Absatz 2 Bundeswahlgesetz
und § 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz nachzuweisen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g Daten-
schutzgrundverordnung {DSGVO) in Verbindung imit den §§ 19, 20, 25 und 26 Bundeswahlgesetz und den
§§ 34, 35, 36 Bundeswahlordnung.

Sie sind nicht verpflichtet, lhre personenbezogenen Daten bereltzusteflen. thre Unterstiitzungsunterschrift
flr den Wahivorschlag ist jedoch nur mit diesen Angaben glHig.

Verantwortlich flr die Verarbeitung lhrer Daten ist die Unterstiitzungsunterschriften sammelnde Partei oder
der Unierstiitzungsunterschriften sammelnde Einzelbewerber (§ 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz)

Sofern Sie keine Bescheinigung lhres Wahlrechts beigefligt und thr Einverstandnis in die Einholung der
Bescheinigung des Wahirechts gegeben haben, lisst die Partei oder der Einzelbewerber lhre Wahiberech-.
tigung durch die Gemeindebehorden prlifen, bel der Sie mit threm Haupiwohnsitz gemeldet sind. Anschlie-
Rend reicht die Partel oder der Einzelbewerber die Unterstiitzungsunterschriften beim Kreiswabhlleiter ein.
Dieser Ubergibt sie dem Krelswahlausschuss, der (iber die Zulassung des Kreisvorschlages entscheidet.

Im Falle einer Beschwerde gegen die Zuriickweisung eines Kreiswahlvorschlages nach § 26 Absatz 2
Bundeswahlgesetz kénnen lhre Daten auch dem Landeswahlausschuss, dem Landeswahilleiter und dem
Bundeswabhlleiter {ibermittelt werden.

Im Falle von Wahileinspriichen kénnen lhre Daten auch dem Deutschen Bundestag, den sonstigen nach
dem Wahiprifungsgesetz am Verfahren Beteiligten sowie dem Bundesverfassungsgericht, in anderen
Fallen auch anderen Gerichten bermittelt werden.

Dieses Formblatt wird nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wah! vernichtet, wenn nicht der Bundeswahl-
leiter mit Ricksicht auf ein schwebendes Wahlpriifungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie fiir die
Strafverfolgungsbehdrde zur Ermittung einer Wahistraftat von Bedeutung sein kéinnen, vgl, § 90 Absatz 2
Bundeswahlordnung. '

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Dalen stehen Ihnen bestimmie Rechte
nach Mafigabe der DSGVO zu. Sie haben gemaf} Artikel 15 DSGVO das Recht auf Auskunft Gber die
zu lhrer Person gespeicherten Daten. Ein Recht auf Berichtigung steht Ihnen gemaR Artikel 16 DSGVO
zu, sofern Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig sind. Liegen die gesetzlichen Voraus-
setzungen vor, kénnen Sie gemaf Artikel 17 DSGVO die Loschung lhrer Daten oder gemald Arlikel 18
DSGVO die Einschrankung der Datenverarbeitung verlangen. Unter den Voraussetzungen des Artikels 21
DSGVO konnen Sie Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen.

'Liegt aus lhrer Sicht ein Verstof3 gégen datenschutzrechiliche Vorschriften vor, haben Sie zudem das Recht,
sich bei einer Datenschutzaufsichisbehdrde iiber die Verarbeitung threr personenbezogenen Daten durch
die Partei oder den Einzelbewerber zu beschweren.

1) ‘Name und Kontakldaten sind von der Partei oder dem Einzelbewerber (§ 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz) einzu-
tragen. : ‘ .
2) Der Verantwortliche hat die Konlakidaten nur anzugeben, wenn ein Datenschutzbeauftragter benannt wurde.


Uwe
Piratenpartei Deutschland / Pflugstraße 9a - 10115 Berlin

Uwe
Martin Senne (Datenschutzbeauftragter) Piratenpartei Deutschland / Pflugstraße 9a - 10115 Berlin


